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1. Antragstext

C.1.7.1 Aufgabenfelder zwischen Kanton und Gemeinden sowie innerkantonaler Fi-
nanz- und Lastenaugleich nach NFA-Grundsätzen neu gestalten

- Zusätzlicher Indikator: Vor der Ausarbeitung einer Vorlage soll ein Gesamtkonzept vor-
gelegt werden.

2. Begründung

Nur mit einem Gesamtkonzept und einer Gesamtsicht kann ein permanentes Flickwerk vermie-
den werden. Eine Entflechtung der Aufgaben führt zu mehr Transparenz was sowohl für Kan-
ton und Gemeinden von Nutzen ist.

3. Stellungnahme des Regierungsrates

Nach Artikel 73 Absatz 1 Kantonsverfassung behandelt der Kantonsrat den Legislaturplan und
nimmt davon Kenntnis. Gemäss Absatz 2 kann der Kantonsrat mit einem Planungsbeschluss den
Regierungsrat beauftragen eine Staatsaufgabe in eine bestimmte Richtung zu entwickeln.

Eingaben als Planungsbeschlüsse, welche die Indikatoren zu den Zielen und Planungsabsichten
der regierungsrätlichen Legislaturplanung abändern wollen, setzen keine neuen Schwerpunkte,
sondern beabsichtigen lediglich eine Änderung der Steuerungs- und Messgrössen bei der Um-
setzung eines bereits vom Regierungsrat festgesetzten Legislaturzieles. Mit anderen Worten: es
werden damit keine strategischen Schwerpunkte gesetzt, vielmehr wird mit solchen Planungs-
beschlüssen in den operativen Aufgabenbereich des Regierungsrates eingegriffen, weshalb wir
diese als unzulässig, zumindest aber bei einer allfälligen Überweisung als nicht verbindlich er-
achten.

Der Regierungsrat wurde mit kantonsrätlichem Beschluss im Januar 2007 beauftragt, dem Kan-
tonsrat im Verlauf der laufenden Legislatur eine Vorlage zur Neugestaltung des Finanz- und La-
stenausgleichs unter den Einwohnergemeinden zu unterbreiten. Im Bestreben diesen Auftrag zu
erfüllen, wurde im September 2009 eine externe Beratungsfirma beauftragt, eine Vorstudie
zum Projekt neuer Finanz- und Lastenausgleich zu erstellen. Die Vorstudie dient als Grundlage
für die Erteilung des definitiven Projektauftrages für die Hauptstudie (Start: 2010) durch den
Regierungsrat.

Weiter hat der Regierungsrat in seiner Stellungnahme (RRB Nr. 2009/1759 vom 22. September
2009) den Auftrag Roland Heim betreffend der generellen Überprüfung der Aufgabenteilung
und Finanzströme zwischen Kanton und Gemeinden in dem Sinne zustimmend beantwortet als



2

die im Schlussbericht der paritätischen Kommission Aufgabenreform verbleibenden Aufgaben-
felder zur Aufgabenteilung innerhalb des Projektes zum neuen Finanz- und Lastenausgleich
weiterverfolgt werden sollen. Mit RRB Nr. 2009/1932 vom 26. Oktober 2009 hat der Regierungs-
rat denn auch Kenntnis genommen vom Schlussbericht "Aktueller Handlungsbedarf in der Auf-
gabenteilung zwischen Kanton - Einwohnergemeinde, Ergebnisse einer Umfrage bei den Ge-
meinden und den kantonalen Departementen" und beschlossen die Empfehlungen der Kommis-
sion im Rahmen des Projektes "Revision des Finanz- und Lastenausgleichs im Kanton Solothurn
(FA 2013)" weiterzuverfolgen.

Ziel dieser Hauptstudie ist die Erstellung eines Konzeptes zur Neugestaltung des Finanz- und La-
stenausgleichs im Sinne des kantonsrätlichen Beschlusses aus dem Jahr 2007 respektive unter Be-
rücksichtigung der Erkenntnisse aus dem Prozess Aufgabenreform (vgl. RRB Nr. 2009/1759 vom
22. September 2009). Die Erarbeitung dieses Gesamtkonzeptes hat im Rahmen der Projektorga-
nisation in enger Zusammenarbeit und unter Berichterstattung des jeweiligen Zwischenstandes
mit den zuständigen Departementen, den Gemeindevertretern und der Politik zu erfolgen. Da-
mit soll der Informationsfluss zum Projektverlauf gegenüber allen relevanten Akteuren während
der ganzen Projektdauer jederzeit sichergestellt werden. In Anbetracht dieser geplanten Me-
thodik und mit Blick auf den ehrgeizigen Terminplan (Beschlussvorlage bis 2013) ist aus Sicht des
Regierungsrats eine vorgeschaltete separate Behandlung eines Gesamtkonzeptes durch das
Parlament nicht angezeigt. Auf die Festlegung des beantragten Indikators ist daher zu verzich-
ten.

4. Antrag des Regierungsrates

Nichterheblicherklärung.
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